
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Belange der von hier betreuten Straßen werden durch Ihre Planung nicht negativ 
berührt. Anregungen oder Bedenken werden nicht vorgetragen.
Gegenüber der Straßenbauverwaltung können weder jetzt noch zukünftig aus 
diesen Planungen Ansprüche auf aktiven und /oder passiven Lärmschutz geltend 
gemacht werden. Für Hochbauten weise ich auf das Problem der Lärm-Reflexion 
hin.
 
Meine Beteiligung im weiteren Verfahren ist nicht notwendig.
 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
i.A. 
 
Ludger Igel 
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Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn, 

Infra I 3 – 45-60-00 / 
K-III-005-18-BBP 

Herr Nogueira Duarte Mack 4. Januar 2018 

 
 BETREFF Bebauungsplan Nr. 3-152-4 für den Bereich Hermannstr., OT Rindern, der Stadt Kleve; 
 

hier: Stellungnahme der Bundeswehr 

 BEZUG. Ihr Schreiben vom 22.12.2017  Ihr Zeichen: BBP 3-152-4 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

von der im Betreff genannten Maßnahme, bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage, ist 
die Bundeswehr berührt und betroffen. 
 
Der Planungsbereich liegt im Interessensbereich der Luftverteidigungsradaranlage (LV-
Radar) Marienbaum. 
 
Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter Gebäudetei-
le- eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten. 
 
Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem 
Einzelfall mir die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- zur Prüfung 
zuzuleiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
 
Nogueira Duarte Mack 
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Aktenzeichen:  

53.01.04.04-23-618-621/2017  

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr von itter 

Zimmer: 251 

Telefon: 

0211 475-2858 

Telefax: 

0211 475-2790 

Wolfgang.vonitter@ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Düsseldorf Hbf 

U-Bahn Linien U78, U79 

Haltestelle:  

Victoriaplatz/Klever Straße 

 

 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Per elektronischer Post 
Stadt  Kleve  
Die Bürgermeisterin 
Postfach 1955  
47517 Kleve 

 
 
BPL Nr. 1-323-0 - Riswicker Straße/ Geefacker 
BPL Nr. 1-324-0 - Königsgarten/ Stadtbadstraße 
BPL Nr. 3-152-4 - Hermannstraße im Ortsteil Rindern  
BPL Nr. 1-083-3 - Karl-Leisner-Straße 
 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 22.12.2017, Az: 61.1/Ro 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel-

lungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 

(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 
 
Zu BPL Nr. 1-324-0 - Königsgarten/ Stadtbadstraße: 
 
Aus Sicht der von Dezernat 33 zu vertretenden Belange bestehen zum 
jetzigen Zeitpunkt der Planung keine Bedenken gegen den BPL Nr. 1-
324-0 Bereich Königsgarten/ Stadtbadstraße. Ich bitte um Beteiligung im 
weiteren Verfahren. 
 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 

ergeht folgende Stellungnahme: 
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Gegen die Aufstellung der vier Bebauungspläne der Stadt Kleve beste-

hen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet mei-

nes Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigen-

tum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls 

nicht bereits geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpfle-

ge im Rheinland-, Pulheim und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege 

im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denk-

malbehörde zu beteiligen.  

 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 

Stellungnahme: 
 
Zu BPL Nr. 3-152-4 - Hermannstraße im Ortsteil Rindern:   

Gegen die Änderung des Planungsgebietes von einem Reines Wohn-

gebiet zu einem Allgemeinen Wohngebiet gibt es Seitens Dezernat 52 

keine Bedenken. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 
 
Zu BPL Nr. 1-323-0 - Riswicker Straße/ Geefacker: 

Gegen den geplanten Bebauungsplan für den Bereich Riswicker Stra-

ße/Geefacker bestehen aus Sicht des SG 53.2 keine Bedenken. 

 
Zu BPL Nr. 1-323-0 - Riswicker Straße/ Geefacker und BPL Nr. 3-
152-4 - Hermannstraße im Ortsteil Rindern: 

 
Aus der Überwachung liegen keine Erkenntnisse vor, die für das Vorha-
ben relevant sind. Probleme bezüglich Gerüche oder Lärm bei der Firma 
RÜBOGAS Handelsges. m.b.H. sind hier nicht bekannt. Des Weiteren 
liegen keine Nachbarschaftsbeschwerden vor. Aufgrund des Abstandes 
der Firma zum Plangebiet sind keine Nutzungskonflikte zu erwarten.  
Gegen die Aufstellung der oben genannten B-Pläne bestehen somit aus 
Sicht des Dez 53.4 (Immissionsschutz, Anlagenüberwachung Chemie) 
keine Bedenken. 
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Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 
 
ÜSG/HWRM 
 
Das Plangebiet befindet sich im Risikogebiet (nach § 73 WHG) des 
Rheins, das ab bereits bei einem HQ10 durch Versagen oder Überströ-
men von Hochwasserschutzeinrichtungen überschwemmt werden könn-
te. Gemäß § 9 Abs. 6a BauGB sollen im Bebauungsplan Risikogebiete 
im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des WHG vermerkt werden. 
Eine Berücksichtigung der Belange Hochwasserschutz und Hochwas-
servorsorge ist in Bauleitplänen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB vorzu-
nehmen. 
 
Des Weiteren weise ich frühzeitig auf das Gesetz zur weiteren Verbes-
serung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren 
des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzgesetz II) vom 30. Juni 
2017 hin. Dieses Gesetz beinhaltet u. a. Änderungen des Wasserhaus-
haltsgesetzes (Artikel 1) und des Baugesetzbuches (Artikel 2). Hervor-
zuheben ist u. a. § 78b WHG „Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten“ sowie Änderungen des § 5 Absatz 4a Satz 1 
BauGB und des § 9 Absatz 6a Satz 1 BauGB. Die genannten Änderun-
gen treten zum 5. Januar 2018 in Kraft. 

 Ansprechpartner: 

 Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
Frau Dr. Borgmann, Tel. 0211/475-1334, E-Mail: barbara.borgmann@brd.nrw.de 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-

rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-

se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-

gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-

prüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 

oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 

können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

mailto:barbara.borgmann@brd.nrw.de
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html
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und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung von TOEB Stellungnahmen.pdf 

 
Im Auftrag 

gez. 

Wolfgang von Itter 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf




ReRe:          et un   d  eBeteiligungen der Stadt Kleve
S fSchulfonds         An: Meike.Rohwer 22.12.2017 09:48

Sehr geehrte Frau Rohwer!

Interressen des Erzbischöflichen Schulfonds Köln sind in keinem der vorgetragenen Pläne  

betroffen.

 

Mit freundlichen Grüßen

Erzbischöflicher Schulfonds Köln

Anstalt des öffentlichen Rechts




















